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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1963

Norm

ABGB §92 B

EheG §49 A1e

Rechtssatz

Der Ehefrau kann nicht zugemutet werden, in die Wohnung der ihr feindselig gesinnten Schwiegereltern zu ziehen. In

einem solchen Fall kann in der Ablehnung der Wohnsitzfolgepflicht keine Eheverfehlung erblickt werden.
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